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Premium Orthomolekularia
hypo-A

Itis-Protect® I-IV
Optimieren Sie Ihre Parodontitis-Therapie! 
55 % Reduktion der Entzündungsaktivität in 4 Wochen!

hypo -A   Besondere Reinheit in höchster Qualität
hypoallergene Nahrungsergänzung

D-23569 Lübeck, Tel. +49 (0)451 307 21 21, hypo-a.de

shop.hypo-a.de

Zum Diätmanagement 
bei Parodontitis

 Stabilisiert orale Schleimhäute!    
 Beschleunigt die Wundheilung!     
 Schützt vor Implantatverlust!

Nach Itis-Protect® III wurde 
die Behandlung mit Itis-
Protect® IV in  der auf 4 Monate 
angelegten Studie fortgeführt. 
Die kurzfristige Verschlechterung 
hängt mit der stark gestörten 
Darm�ora zusammen.

Nach 3 Monaten wurde die  
Therapie in dieser Gruppe 
erfolgreich abgeschlossen.
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ng/ml Reduzierte Gewebe-Destruktion* unter Itis-Protect® I-IV
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Info-Anforderung für Fachkreise  
Fax: +49 (0)451 30 41 79 oder E-Mail: info@hypo-a.de
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* H.-P. Olbertz et al.: Adjuvante Behandlung refraktärer chronischer Parodontitis mittels Orthomolekularia – eine prospektive Pilotstudie aus der Praxis, Dentale Implantologie - DI 15, 1, 40-44, 2011

ANZEIGE

BERN – Der Bundesrat will die  
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit 
und Betreuung von Angehörigen 
verbessern. Die Arbeit der pflegen
den Angehörigen ist ein wichtiger 
Teil der Gesundheitsversorgung 
und soll besser anerkannt werden. 
Der Bundesrat hat dazu an seiner 
Sitzung vom 27. Juni 2018 drei 
Massnahmen in die Vernehmlas
sung, die bis zum 19. Oktober dau
ert, geschickt. 

Lohnfortzahlung
Der Bundesrat schlägt eine ge

setzliche Verpflichtung zur Lohn
fortzahlung bei kurzen Abwesenhei
ten für eine notwendige Betreuung 
von verwandten und nahestehenden 
Personen vor. Damit sollen für alle 
Erwerbstätigen die gleichen Voraus
setzungen und Rechtssicherheit im 
Obligationenrecht geschaffen wer
den. Solche Kurzabsenzen werden 
von rund zwei Dritteln der Unter
nehmen bereits heute gewährt und 
teilweise auch abgegolten. Eine An

passung des Arbeitsgesetzes erachtet 
der Bundesrat hingegen als nicht 
notwendig.

Betreuung eines  
schwer kranken Kindes

Die zweite Massnahme sieht 
eine Entschädigung für Eltern vor, 
die ein Kind betreuen, das wegen  
einer Krankheit oder eines Unfalls 
gesundheitlich schwer beeinträch
tigt ist. Davon sind jährlich bis zu 

4’000 Familien betroffen. Heute neh
men erwerbstätige Eltern in solchen 
Fällen unbezahlten Urlaub, müssen 
sich selbst krankschreiben lassen 
oder geben die Arbeit vorüberge
hend ganz auf. Künftig sollen sie ei
nen Betreuungsurlaub von maximal 
14 Wochen innerhalb von 18 Mona
ten nehmen können. Der Lohnaus
fall würde analog zum Mutter
schaftsurlaub oder zum Lohnausfall 
von Dienstleistenden in der Armee 

durch das Erwerbsersatzgesetz versi
chert. Der Beitragssatz der Erwerbs
ersatzordnung (aktuell bei 0,45 Pro
zent)  würde  sich  maximal  um  
0,017 Prozentpunkte erhöhen, um 
die Kosten von 77 Millionen Franken 
zu decken.

Betreuungsgutschriften  
für die AHV

Die Betreuungsarbeit der Ange
hörigen soll besser anerkannt wer

den. Dafür will der Bundesrat den 
Anspruch auf Betreuungsgutschrif
ten für die AHV, ausweiten. Heute 
haben pflegende Angehörige An
spruch auf eine Betreuungsgut
schrift der AHV, um Einkom
mensausfälle auszugleichen, wenn 
die pflegebedürftige Person eine 
Hilflosenentschädigung für mittlere 
oder schwere Hilflosigkeit bean
sprucht. Um das selbstständige Le
ben zuhause zu unterstützen, soll 
der Anspruch auf Betreuungsgut
schriften bereits bei leichter Hilf
losigkeit gewährt werden. Diese Be
treuungsgutschriften sollen zudem 
auf Konkubinatspaare ausgeweitet 
werden; heute gelten sie nur für Ver
heiratete. 

Der Bundesrat ist der Ansicht, 
dass die verschiedenen Massnahmen 
nötig sind, damit pflegende Ange
hörige im Berufsleben verbleiben 
und zugleich den Mangel an Fach
kräften abfedern können. DT

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

Bundesrat plant Besserstellung pflegender Angehöriger
Entlastung für erwerbstätige Personen, die kranke Angehörige betreuen.

LAUSANNE – Soweit Pflegekosten 
nicht durch die gesetzlich limitierten 
Beiträge der obligatorischen Kran
kenpflegeversicherung (OKP) und 
der Versicherten gedeckt sind, müssen 
die Kantone (oder ihre Gemeinden) 
vollständig für die Restkosten auf
kommen, auch wenn das kantonale 
Recht dafür Höchstansätze vorsieht. 
Das Bundesgericht bestätigt damit  
einen Entscheid des Versicherungsge
richts des Kantons St. Gallen (Urteil: 
9C_446/2017 vom 20.07.2018).

Gemäss Artikel 25a des Bundes
gesetzes über die Krankenversiche
rung (KVG) trägt die OKP einen Teil 
der Kosten für Pflegeleistungen. Ma
ximal 21.60 Franken dürfen auf die 
Versicherten überwälzt werden; die 
Kantone regeln die Restfinanzierung.

Der  Kanton  St.  Gallen  hat 
Höchst ansätze festgelegt, die von 
den zuständigen politischen Ge
meinden als Restfinanzierung an die 
Pflegekosten beizutragen sind, so
weit diese durch die Beiträge der 
OKP und der Versicherten nicht ge
deckt sind. Die Höchstansätze betra
gen je nach Pflegestufe und pro Tag 
zwischen zwölf und 254 Franken.

Pflicht zur Kostendeckung
Im konkreten Fall überstiegen 

die Pflegekosten einer Versicherten 

den kantonalen Höchstansatz. Die 
Ausgleichskasse des Kantons St. Gal
len beschränkte den Kostenbeitrag 
der Gemeinde auf diesen. Das  
St. Galler Versicherungsgericht ent
schied 2017, dass die Gemeinde 
nicht nur den kantonalen Höchst
ansatz, sondern auch die darüber  
hinausgehenden Pflegekosten zu 
entschädigen habe.

Das Bundesgericht weist die  
dagegen erhobene Beschwerde der 
Ausgleichskasse des Kantons St. Gal
len in den wesentlichen Punkten ab. 
Den Kantonen ist es zwar grundsätz
lich erlaubt, ihrer Pflicht zur Rest
finanzierung von Pflegekosten mit
tels Festlegung von Pauschaltarifen 
nachzukommen, was im Kanton St. 
Gallen in Form von Höchstansätzen 
erfolgt ist. Es ist jedoch mit der Rest
finanzierungspflicht der Kantone 
gemäss Artikel 25a KVG nicht ver
einbar, wenn die kantonalen Höchst
ansätze im Einzelfall nicht kosten
deckend sind. Dass die Restkosten 
vollständig durch die Kantone res
pektive die Gemeinden finanziert 
werden sollen, geht auch aus der  
parlamentarischen Debatte zweifels
frei hervor. DT

Quelle: 
Schweizerisches Bundesgericht

Urteil: Kantone müssen Pflege
restkosten vollständig übernehmen

Bundesgericht bestätigt Pflicht  
zur Restfinanzierung durch öffentliche Hand.
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